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Niedersächsisches Landesamt 
für Bezüge und Versorgung 

 

Die Versorgung der Professorinnen und Professoren in Niedersachsen 
 
Das NLBV hat sich dem Ziel verpflichtet, kundenorientiert zu arbeiten. Es ist dabei bestrebt, Sie individuell und 
fachgerecht zu betreuen sowie Ihre Ansprüche schnellstmöglich zu verwirklichen. Die Hauptaufgabe des Versor-
gungsreferates des NLBV besteht darin die Versorgungsbezüge bei Eintritt des Versorgungsfalles festzusetzen 
und die Versorgungsempfänger und –empfängerinnen zu betreuen. 
 
Auf Anfrage erteilt das Versorgungsreferat Auskunft über die Versorgungsanwartschaften, wenn 
- die Beamtin/der Beamte bereits das 58. Lebensjahr vollendet hat  

und es bis Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand mehr als 12 Monate dauert.  
Soweit schon eine Auskunft erteilt wurde, müssen seitdem mindestens 5 Jahre vergangen sein. 

- die Beamtin/der Beamte noch nicht das 58. Lebensjahr vollendet hat, aber Anlass zu der  
Annahme besteht, dass in nächster Zeit eine Versetzung in den Ruhestand wegen  
Dienstunfähigkeit bevor steht oder eine begrenzte Dienstfähigkeit vorliegt.  
(Anfrage nur mit Bestätigung der Personaldienststelle) 

 
Wenn die vorgenannten Voraussetzungen nicht vorliegen, können Sie auf unserer Internetseite 
NLBV.Niedersachsen.de / Bezüge & Versorgung / Versorgung / Versorgungsrechner ein Programm aufrufen, mit 
dem Sie den Versorgungsanspruch selber berechnen können.  
Mit den nachfolgenden Erläuterungen hoffe ich es Ihnen zu ermöglichen, sich selbst einen Überblick über die 
Grundlagen des Versorgungsrechts zu verschaffen. 
 

Ruhegehalt 
 
Wer hat Anspruch auf Ruhegehalt? 
 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
 
- bei Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der 

allgemeinen oder einer besonderen gesetzlichen Al-
tersgrenze (für Professorinnen / Professoren gilt das 
68. Lebensjahr), 

 
- bei Versetzung in den Ruhestand 
 a) wegen Dienstunfähigkeit oder 
 b) auf Antrag ab Vollendung des 60. Lebensjahrs 

(sogenannte Antragsaltersgrenze). 
 
Beamtenverhältnis auf Probe 
 
-  bei Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-

unfähigkeit infolge eines Dienstunfalls. Bei einer Ent-
lassung aufgrund einer Dienstunfähigkeit kann bei 
Bedürftigkeit auf Antrag ein Unterhaltsbeitrag bewil-
ligt werden. 

 
Beamtenverhältnis auf Widerruf 
 
- Diese Personen können nicht in den Ruhestand ver-

setzt werden. 
 
Über die Versetzung in den Ruhestand entscheidet nicht 
das Versorgungsreferat des NLBV, sondern die perso-
nalverwaltende Dienststelle. Bei Fragen, die das Verfah-
ren der Versetzung betreffen, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Personalsachbearbeiter oder Ihre Personalsach-
bearbeiterin. 
 

Gibt es noch weitere Voraussetzungen? 
 
Es muss eine 5-jährige sogenannte Wartezeit erfüllt 
sein. Diese setzt sich zusammen aus ruhegehaltfähigen 
 
- Dienstzeiten im Beamtenverhältnis, 
- Wehrdienst-/Ersatzdienstzeiten, 
- nicht antragsabhängigen Zeiten als Angestellte/r 

oder Arbeiter/in im öffentlichen Dienst. 
 
Die Wartezeit gilt nicht bei Dienstunfähigkeit infolge 

eines Dienstunfalls. 
 
Wann entsteht Ihr Anspruch auf Ruhegehalt? 
 
Grundsätzlich mit dem Beginn des Ruhestandes. 
 
Endet Ihr Beamtenverhältnis durch Entlassung, ver-
lieren Sie sämtliche Ansprüche auf das beamtenrechtli-
che Ruhegehalt. Stattdessen entsteht ein Anspruch auf 
ein Altersgeld nach den §§ 81 – 87 NBeamtVG, Weite-
res hierzu entnehmen Sie bitte dem Merkblatt zum Al-
tersgeld (Vordruck N0810000).  
Ersatzweise werden Sie in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nachversichert.  
 
Wie errechnet sich das Ruhegehalt? 
 
Das Ruhegehalt basiert auf folgender Formel: 

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge x Ruhegehaltssatz = 
                              Ruhegehalt. 

Der Ruhegehaltssatz wird aus der Summe der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeiten ermittelt. 
 
Wie sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zusam-
mensetzen, wird weiter unten erklärt. 

https://www.nlbv.niedersachsen.de/startseite/bezuge_versorgung/versorgung/versorgungsrechner/der-online-versorgungsrechner-fur-niedersachsen-steht-zur-verfugung-245809.html
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Der Kinderanteil im Familienzuschlag wird in voller Höhe 
neben dem Ruhegehalt gezahlt. 
 

Des Weiteren können ggf. Zuschläge bei Kinder- 
erziehungs-/Pflegezeiten hinzukommen. 
 

Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 % der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge. An die Stelle dieses Ruhe-
gehaltes treten, wenn dies günstiger ist, 65 % der je-
weils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Bes. Gr. A5 NBesO (Stand 01.02.2025: 2.076,74 €). 
Erfolgt die Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 
(ohne Dienstunfähigkeit), wird keine Mindestversorgung 
gezahlt.  
 

 
 
Versorgungsabschläge 
 

Wird eine Beamtin oder ein Beamter vor Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt, ist 
das Ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag zu min-
dern. 
Der Versorgungsabschlag trägt der längeren Versor-
gungslaufzeit durch den vorzeitigen Ruhestandsbeginn 
Rechnung. Er gilt für die gesamte Dauer der Versor-
gungslaufzeit und mindert auch die Hinter-
bliebenenversorgung. 
 

Der Versorgungsabschlag mindert das Ruhegehalt, nicht 
den Ruhegehaltssatz. 
 
Wer ist vom Versorgungsabschlag betroffen? 
 
Der Versorgungsabschlag wird erhoben, wenn Sie 
- auf Antrag (mit oder ohne Schwerbehinderung) 

nach Vollendung des 60. Lebensjahrs oder 
- vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf 

einem Dienstunfall beruht 
in den Ruhestand versetzt werden. 
 
Ein Versorgungsabschlag wird nicht erhoben bei einst-
weiligem Ruhestand (bei Auflösung oder Umbildung von 
Behörden). 
 
Wie hoch ist der Versorgungsabschlag? 
 
Der Versorgungsabschlag beträgt für jedes volle Jahr, 
um das die Beamtin oder der Beamte vorzeitig in den 
Ruhestand versetzt wird, 3,6 % des Ruhegehalts. Er 
wird in Abhängigkeit vom Grund für den Ruhestand er-
mittelt aus der Zeit vom Beginn des Ruhestands bis 
- (bei Dienstunfähigkeit oder Antrag mit Schwerbehin-

derung) Ablauf des Monats, in dem das 65. Lebens-
jahr vollendet wird, 

- (bei Antrag ohne Schwerbehinderung) Ablauf des 
Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird. 

 
Hierzu gibt es Übergangs- und Ausnahmeregelungen, 
die im Merkblatt N0162000 erläutert werden.  

Bei Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähig-
keit beträgt die Minderung maximal 10,8 %. Bei Vorlie-
gen einer Schwerbehinderung wird bei Versetzung in 
den Ruhestand auf Antrag (ohne Dienstunfähigkeit) 
grundsätzlich ein kleinerer abschlagsbegründender Zeit-
raum und damit ein geringerer Versorgungsabschlag 
berechnet als bei nicht Schwerbehinderten. Bei Ruhe-
standsbeginn werden Sie den Versorgungsfragebogen 
N3009 erhalten, auf dem sollte daher eine vorliegende 
Schwerbehinderung (unter Vorlage einer Kopie des 
Ausweises) angegeben werden.   
 

 
 
Welche Zeiten sind ruhegehaltfähig? 
 
Allgemeines 
 
Wie schon oben erwähnt sind die ruhegehaltfähigen 
Dienstzeiten Grundlage für die Berechnung des Ruhe-
gehaltssatzes und damit des Ruhegehaltes. Die Dauer 
der Dienstzeit wird für jede Vorschrift und für jeden zu-
sammenhängenden Zeitraum nach Jahren und Tagen 
getrennt berechnet und anschließend zusammen-
gezählt. 
 
Die Berechnungen des Besoldungsdienstalters und der 
Jubiläumsdienstzeit werden nach anderen Vorschriften 
durchgeführt; sie sind mit der Berechnung der ruhegeh-
altfähigen Dienstzeiten nicht vergleichbar! 
 
Die wichtigsten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten sind hier 
in kurzer Form dargestellt: 
 
Zeiten im Beamtenverhältnis 
 
Sie sind ruhegehaltfähig, soweit nicht bestimmte Aus-
schlussgründe vorliegen (z. B. Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge oder schuldhaftes Fernbleiben vom 
Dienst). Das gilt unabhängig davon, ob Sie die Zeiten im 
Beamtenverhältnis auf Widerruf, auf Probe, auf Zeit oder 
auf Lebenszeit zurückgelegt haben. 
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur mit dem ent-
sprechenden Anteil ruhegehaltfähig. 
 
Beispiel: 

Die Zeit einer Verminderung der Wochenar-
beitszeit von 40 auf 20 Wochenstunden für 10 
Jahre ist mit 5 Jahren ruhegehaltfähig. 

 
Ausnahme: 
Altersteilzeit ist  
- bei einer Bewilligung vor dem 01.01.2010 zu neun 

Zehnteln, 
- bei einer späteren Bewilligung zu acht Zehnteln 
der Arbeitszeit ruhegehaltfähig, aus der sich die Alters-
teilzeit berechnet. 
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Die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge ist 
grundsätzlich nicht ruhegehaltfähig. 
 
Ausnahmen: 
- Zeiten eines Erziehungsurlaubs für vor 1992 gebo-

rene Kinder bis zu dem Tag, an dem das Kind 6 
Monate alt wird, 

- Zeiten einer Kindererziehung für vor 1992 geborene 
Kinder bis zu dem Tag, an dem das Kind 6 Monate 
alt wird, wenn Sie während dieser Zeit außerhalb ei-
nes Erziehungsurlaubs freigestellt waren, 

- Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, wenn 
durch die personalverwaltende Dienststelle vor Be-
endigung des Urlaubs schriftlich zugestanden wor-
den ist, dass dieser dienstlichen Interessen oder öf-
fentlichen Belangen dient und die Ruhegehaltfähig-
keit anerkannt wurde. 

 
Für nicht ruhegehaltfähige Kindererziehungszeiten und 
für Zeiten der Pflege einer anderen Person kann unter 
Umständen ein Zuschlag gezahlt werden. Weitere In-
formationen hierzu finden Sie auf den Merkblättern 
N0581000, N0585000 und N0600000. 
 
 
Wehrdienst und vergleichbare Zeiten 
 
Als ruhegehaltfähig gelten Zeiten im berufsmäßigen und 
nicht berufsmäßigen Wehr- bzw. Zivildienst und Polizei-
vollzugsdienst, die vor Berufung in das Beamtenverhält-
nis zurückgelegt wurden. 
 
 
Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im  
öffentlichen Dienst 
 
Unter besonderen Voraussetzungen können auch Zei-
ten, die ohne zeitliche Unterbrechung vor Berufung in 
das Beamtenverhältnis in einem privatrechtlichen Ar-
beitsverhältnis im öffentlichen Dienst zurückgelegt wur-
den, als ruhegehaltfähig anerkannt werden. Wichtig ist, 
dass diese Tätigkeit später zur Ernennung geführt hat. 
 
 
Zurechnungszeit 
 
Wird eine Beamtin oder ein Beamter wegen Dienst-
unfähigkeit vor Vollendung des 60. Lebensjahres in den 
Ruhestand versetzt, erhöht sich die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit um die Zurechnungszeit. Die Zurechnungszeit 
beträgt zwei Drittel der Zeit zwischen dem Ruhestands-
beginn und dem Ablauf des Monats der Vollendung des 
60. Lebensjahres. 
 
 
Sonstige Vordienstzeiten  
  

Hierunter versteht man  
1.  nach dem NHG vorgeschriebene Einstellungsvo-

raussetzungen 

1.1 abgeschlossenes Hochschulstudium mit max. 3 

Jahren 

1.2 Promotionszeit bzw. besondere Befähigung zu 

künstlerischer Arbeit mit max. 2 Jahren 

1.3.1 Habilitation/Juniorprofessur bzw. Ersatzzeit mit 

max. 3 Jahren 

1.3.2 oder zusätzliche Künstlerische Leistungen mit 

max. 3 Jahren 

1.3.3 oder 5 Jahre berufliche Praxis 

1.4 ggf. Fachärztliche Ausbildung 

 

2. Förderliche Tätigkeiten (laut Bestätigung der 

Hochschule) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung 

sind nur mit dem entsprechenden Anteil zu Grunde 

zu legen. Zeiten der Wahrnehmung eines Stipen-

diums sind grundsätzlich nicht ruhegehaltfähig. 

2.1 die ersten 5 Jahre 

2.2 darüber hinaus zur Hälfte bis insgesamt eine rgf. 

Dienstzeit von 10 Jahren einschl. der unter Nr. 2.1 

und 1.3.3 genannten Zeiten erreicht ist 

 

 
Welche Zeiten sind nicht ruhegehaltfähig? 
 
- Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge (Aus-

nahmen: siehe oben), 
- Zeiten in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis (als 

Angestellte/r oder Arbeiter/in) im öffentlichen Dienst. 
Dies gilt nicht für Zeiten, die einer Berufung ins Beam-
tenverhältnis unmittelbar vorangegangen sind und zu 
dieser Ernennung geführt haben (siehe oben), 

- Zeiten der allgemeinen Schulbildung (bzw. Zeiten, die 
eine allgemeine Schulbildung ersetzen), 
Ausbildungszeiten, die nicht für die spätere Laufbahn 
vorgeschrieben waren, 

- Ausbildungszeiten, soweit sie die Mindestaus-
bildungszeit bzw. den Zeitraum von 3 Jahren (Studi-
um) überschreiten, 

- vor dem 3. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet zurückge-
legte Zeiten (z. B. Wehrdienst- oder Ausbildungszei-
ten), wenn die Wartezeit für eine Rente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung erfüllt ist. (Bei Zwei-
felsfragen stehen Ihnen die Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung zur Verfügung.) 

 

 
Wie hoch ist der Ruhegehaltssatz? 
 
Für jedes volle Jahr der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
erhöht sich der Ruhegehaltssatz zur Zeit um 1,79375 % 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Der Höchst-
ruhegehaltssatz beträgt zur Zeit 71,75 %. Er wird nach 
40 ruhegehaltfähigen Dienstjahren erreicht. Ein verblei-
bender Rest an Tagen wird durch 365 geteilt und auf 2 
Dezimalstellen nach dem Komma kaufmännisch gerun-
det. Entsprechendes gilt für den Ruhegehaltssatz. 
 
Beispiel: 
Ruhegehaltfähige Dienstzeit = 25 Jahre 150 Tage 
25 + 150/365 = 25,4109 Jahre = 25,41 Jahre 
25,41 Jahre x 1,79375 = 45,579 = 45,58 % als Ruhe-
gehaltssatz 
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Waren Sie am 31.12.1991 bereits Beamter/in? 
 
Dann gelten für Sie langfristige Übergangsregelungen. 
Diese gewähren Ihnen teilweise die Anwendung des vor 
1992 geltenden Rechts. 
 
Sollten Sie bereits nach dem ab 1992 geltenden Recht 
40 oder mehr ruhegehaltfähige Dienstjahre erreichen, ist 
der nachfolgende Punkt für Sie gegenstandslos, da Sie 
den Höchstruhegehaltssatz von 71,75 % bereits erreicht 
haben. 
 
 
Übergangsregelung (gilt nur, wenn günstiger) 
 
- Bei Dienstzeiten bis zum 31.12.1991 werden die 

ruhegehaltfähigen Dienstzeiten und der Ruhege-
haltssatz nach dem vor 1992 geltenden Recht fest-
gesetzt. Bis zur Vollendung einer 10-jährigen ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit beträgt der Ruhegehalts-
satz 35 % und steigt bis zum vollendeten 25. Dienst-
jahr um 2 %, von da ab um 1 % bis zum Höchstru-
hegehaltssatz von 75 %. 

- Ruhegehaltfähige Dienstzeiten ab 1992 steigern den 
Ruhegehaltssatz, sofern 75 % noch nicht erreicht 
sind, um 1 % für jedes weitere Jahr (höchstens bis 
75 %). 

Das Ergebnis dieser Berechnung wird mit 0,95667 mul-
tipliziert und mit der o.g. Berechnung nach aktuellem 
Recht verglichen. 
 
Die Zurechnungszeit wird nur bis zum Ende des Monats 
der Vollendung des 55. Lebensjahres und zu einem 
Drittel berücksichtigt. 
Die Anrechnung von Zeiten einer förderlichen prakti-
schen Ausbildung oder Tätigkeit für Vollzugsbeamte 
entfällt. 
Des Weiteren gelten nicht die Sonderregelungen für die 
- Anrechnung von Studienzeiten mit höchstens 3 Jah-

ren (Mindeststudienzeiten), 
- Ruhegehaltfähigkeit von vor dem 3. Oktober 1990 

im Beitrittsgebiet zurückgelegten Zeiten. 
 
 
Vergleichsberechnung mit altem Recht 
 
Ist die Übergangsregelung (bis 31.12.1991 nach altem 
Recht, danach 1 % pro Jahr) günstiger als die Berech-
nung nach neuen Recht (1,79375 % pro Jahr), ist sie nur 
maßgeblich, soweit sie nicht den Ruhegehaltssatz über-
steigt, der sich ergäbe, wenn man alle Zeiten nach altem 
Recht bewerten würde, multipliziert mit 0,95667.  
 
 

 
Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
 
Ruhestandsbeamte/innen, welche die Wartezeit für eine 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfül-
len, jedoch erst ab Erreichen der rentenrechtlichen Re-
gelaltersgrenze eine Rente erhalten können, können auf 
Antrag eine vorübergehende Erhöhung des Ruhege-
haltssatzes erhalten. 
 
Weitere Voraussetzungen: 
- Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit im Sinne 

des Beamtenrechts oder 
- Zurruhesetzung wegen Erreichens der besonderen 

Altersgrenze für Vollzugsbeamte 
und 
- kein Bezug von Erwerbseinkommen über 603 € 

(Stand 1.1.2025),  
und 
- der Ruhegehaltssatz muss weniger als 66,97 % 

betragen. 
 
Bei Vorlage der Voraussetzungen erhöht sich der Ruhe-
gehaltssatz für jedes Jahr, das in der Rentenversiche-
rung, aber nicht bei den ruhegehaltfähigen Dienstzeiten 
berücksichtigt ist, um 0,95667 % vorübergehend auf 
maximal 66,97 %. 
 
Die vorübergehende Erhöhung entfällt bei 
- Erhalt einer Rente aus der gesetzlichen Renten-

versicherung oder 
- Bezug eines Erwerbseinkommens über 603 € 

(Stand 1.1.2025).  
 
Näheres zur vorübergehenden Erhöhung entnehmen 
Sie bitte dem Merkblatt N0170000.  
 
 
Wie setzen sich die ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge zusammen? 
 
Zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen gehören 
- das nach dem Besoldungsrecht zuletzt zugestande-

ne Grundgehalt, 
- bei Verheirateten der Familienzuschlag der Stufe 1 

(ggf. zur Hälfte), 
- ruhegehaltfähige Zulagen, 
- Leistungsbezüge, sofern unbefristet gewährt und 

mindestens 2 Jahre gezahlt mit max. 40% des zu-

stehenden Grundgehalts, 

- Funktionsleistungsbezüge, sofern mindestens 5 

Jahre gezahlt. 
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Ausnahmen: 
 

- Bei Eintritt in den Ruhestand aus einem Beförde-
rungsamt vor Ablauf von zwei Jahren seit der Beför-
derung (hier wird dann die vorletzte Besoldungs-
gruppe zugrunde gelegt). 

- Bei Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge am Tag vor Beginn des Ruhestandes 
werden die Bezüge zugrunde gelegt, die bei Vollbe-
schäftigung zugestanden hätten. 

- Bei Dienstunfähigkeit aufgrund eines Dienstunfalls 
wird in der Regel die Endstufe der maßgebenden 
Besoldungsgruppe und nicht die tatsächlich erreich-
te Erfahrungsstufe zugrunde gelegt. 

 
Beispiele zur Berechnung eines Ruhegehalts folgen im 
Anhang 
 
 

Hinterbliebenenversorgung 
 
Wer erhält Sterbegeld? 
 
- Der überlebende Ehegatte oder die Kinder in Höhe 

von insgesamt des Zweifachen der letzten Bezüge. 
- Sind keine der vorgenannten Anspruchsbe-

rechtigten vorhanden, erhalten es unter bestimmten 
Voraussetzungen auch andere Verwandte (z.B. El-
tern, Geschwister). 

- Beim Vorliegen bestimmter Umstände andere Per-
sonen, welche die Kosten der Bestattung eines Ru-
hestandsbeamten getragen haben, in Höhe Ihrer 
Aufwendungen, höchstens jedoch das Zweifache 
der letzten Bezüge. 

- Beim Tode einer Witwe/eines Witwers die Kinder, 
wenn sie waisengeldberechtigt sind und zum Haus-
halt der/des Verstorbenen gehört haben. 

 

Witwen-/Waisengeld 
 

Beim Tode einer Beamtin/eines Beamten auf Lebenszeit 
oder einer Ruhestandsbeamtin/eines Ruhestands-
beamten erhalten die Hinterbliebenen die nachfolgend 
aufgezeigte Hinterbliebenenversorgung: 
 

Witwen-/Witwergeld   60 bzw. 55 % 
Halbwaisengeld   12 % 
Vollwaisengeld   20 % 
 

des Ruhegehalts, das die/der Verstorbene erhalten hat 
oder bei Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit am Todes-
tag hätte erhalten können. 
 

Das Witwen-/Witwergeld in Höhe von 60 % gilt nur noch 
für Versorgungsfälle denen eine Ehe zugrunde liegt, die 
vor dem 01.01.2002 geschlossen wurde und mindestens 
ein Ehegatte vor dem 02.01.1962 geboren ist.  
 
Die Hinterbliebenenversorgung darf zusammen das 
zugrundeliegende Ruhegehalt nicht übersteigen; ggf. 
erfolgt eine anteilige Kürzung. 
 

 

Die Zahlung der Hinterbliebenenversorgung beginnt mit 
dem auf den Sterbemonat folgenden Monat. 
 

Sie endet beim Witwen-/Witwergeld mit Ablauf des Mo-
nats des Todes oder der Wiederverheiratung. 
 

Beim Waisengeld endet sie mit Vollendung des 18. Le-
bensjahres. 
 

Ausnahme: 
 

- bei Schul- oder Berufsausbildung auf Antrag bis zum 
27. Lebensjahr, 

- bei Verzögerungen in der Ausbildung durch Wehr- 
oder Zivildienst im Umfang der Dauer der Verzöge-
rung über das 27. Lebensjahr hinaus, 

- keine Altersgrenze bei völliger Erwerbsunfähigkeit, 
sofern die Behinderung vor Vollendung des 27. Le-
bensjahres bereits eingetreten war und die Waise 
ledig oder verwitwet ist oder der Ehegatte oder 
frühere Ehegatte ihr keinen ausreichenden Unterhalt 
gewähren kann oder dem Grunde nach nicht unter-
haltspflichtig ist und sie nicht unterhält. 

 
Wird für ein waisengeldberechtigtes Kind kein Kinder-
geld gezahlt, weil keine anspruchberechtigte Person 
vorhanden ist, erhält die Waise einen Ausgleichsbetrag. 
 
Kein Anspruch auf Witwengeld besteht 
 
- bei einer sogenannten Versorgungsehe, die weniger 

als ein Jahr gedauert hat, 
- wenn die Ehe erst nach Eintritt der Beamtin/des 

Beamten in den Ruhestand geschlossen wurde und 
sie/er zur Zeit der Eheschließung die Regelalters-
grenze bereits erreicht hatte (sogenannte/r nachge-
heiratete/r Witwe/Witwer), 

- für einen geschiedenen Ehegatten. 
 
Witwenabfindung 
 
Eine Witwe/ein Witwer mit Anspruch auf Hinter-
bliebenenversorgung, erhält im Falle einer Wieder-
verheiratung eine Witwenabfindung in Höhe des 24-
fachen der für den Monat, in dem sie/er sich wieder-
verheiratet, zustehenden Hinterbliebenenversorgung. 
Bei Auflösung der neuen Ehe lebt der Anspruch auf die 
Hinterbliebenenversorgung wieder auf. 
 
Infolge der Auflösung der neuen Ehe erworbene Versor-
gungs- und Unterhaltsansprüche werden angerechnet. 
 
Eingetragene Lebenspartnerschaften 
 
Bestand für die oder den Verstorbenen eine eingetrage-
ne Lebenspartnerschaft, gelten diese Ausführungen in 
gleicher Weise für die überlebende Lebenspartnerin 
oder den Lebenspartner, die oder der damit Witwen und 
Witwern gleichgestellt ist. Es steht unter den gleichen 
Voraussetzungen Hinterbliebenenversorgung sowie 
Sterbegeld zu.  
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Kürzung der Versorgungsbezüge 
 

Art der Kürzung des 
Versorgungsbezüge weiteren 

Einkünfte 
Versorgungsbezugs? 

 
 
 
 
 
Ruhegehalt 

Einkünfte aus einer Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst 

Ja 

Einkünfte aus einer Tätigkeit außer-
halb des öffentlichen Dienstes 

Ja; 
bis zum Erreichen der Regelalters-
grenze 

Es gelten Übergangsregelungen 
 

Rente auf Grund eigenen Anspruchs 
+ 

Ja 

Hinterbliebenenrenten auf Grund 
einer Tätigkeit des Ehegatten 

Nein 

Ruhegehalt 
- früherer 

Witwen-/Witwergeld 
- späterer 

Ja; 
Mindestzahlbetrag gewährleistet 

Versorgungsbezug  

 
Art der Kürzung des 

Versorgungsbezüge weiteren Einkünfte Versorgungsbezugs? 

 
 
 
 
 
Witwen-/Witwergeld 

Einkünfte aus einer 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst 

Ja 

Einkünfte aus einer Beschäftigung 
außerhalb des öffentlichen Dienstes 

Ja; 
bis zum Erreichen der Regelalters-
grenze 

Es gelten Übergangsregelungen 

Renten auf Grund eigenen An-
spruchs 

Nein 

Hinterbliebenen- 
Renten auf Grund einer Tätigkeit des 
Ehegatten 

Ja 

Witwengeld 
- früherer 

Ruhegehalt 
- späterer 

Ja; 
Mindestzahlbetrag 

Versorgungsbezug gewährleistet 

 
Sind im Rahmen des Versorgungsausgleichs für den früheren Ehegatten Rentenanwartschaften begründet wor-
den, werden ggf. die Versorgungsbezüge gekürzt. Weiteres dazu auf dem Merkblatt N0691000.  
Weiteres zur Anrechnung von Einkommen ist auf dem Merkblatt N0640000 erläutert, zur Anrechnung einer ande-
ren Versorgung auf Merkblatt N0650000 und zur Rentenanrechnung auf dem Merkblatt N0660000.  
Mit Eintritt in den Ruhestand sind Sie verpflichtet, den Bezug der vorstehend genannten Leistungen Ihrem Versor-
gungssachbearbeiter mitzuteilen. 
 
 
Beratung in Rentenfragen 
 
Auskünfte in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung erteilen u. a. die 
 

Deutsche Rentenversicherung Bund,  
(ehemals Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 
BfA) 
Ruhrstraße 2  
10709 Berlin 
 

Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover 
(ehemals LVA Braunschweig und LVA Hannover) 
Lange Weihe 2 
30880 Laatzen 
 

Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen, 
(ehemals LVA Oldenburg-Bremen) 
Huntestraße 11, 
26135 Oldenburg 
 

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
(ehemals Bundesknappschaft,  
Bahnversicherungsanstalt und Seekasse) 
Pieperstraße 14-28 
44789 Bochum 

sowie deren Auskunfts- und Beratungsstellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Niedersächsisches Landesamt 
für Bezüge und Versorgung 
www.nlbv.niedersachsen.de  

http://www.nlbv.niedersachsen.de/
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Anhang 
Für alle oben stehende Ausführungen und die folgenden Bespielsfälle gilt:  
Alle Informationen erfolgen unter der Voraussetzung des Gleichbleibens der Rechtslage.  
Hinsichtlich steuerrechtlicher Fragen können Sie sich an die Hotline der niedersächsischen Finanzämter wenden 
(kostenlose Telefonnummer: 0800 - 998 0 997). 
 
 
 
Beispiel 1 zur Berechnung des Ruhegehalts eines Universitätsprofessors 
 
1. Sachverhalt 
 
Universitätsprofessor, geb. 15.09.1953, verheiratet 
 
Abitur        April 1972 
Studium       01.04.1973 bis 20.04.1977 
Wiss. Hilfskraft mit  
Teilzeitbeschäftigung (20,08/40)   01.11.1977 bis 30.09.1980 
Wiss. Hilfskraft mit  
Teilzeitbeschäftigung (1/2)    01.10.1980 bis 25.08.1981 
Promotion am       25.08.1983 
Tätigkeit an der Uni mit 
Teilzeitbeschäftigung (1/2)    01.05.1983 bis 30.09.1983 
Tätigkeit an der Uni (Vollzeit)    01.10.1983 bis 15.03.1987 
Beamtenverhältnis auf Zeit und 
gleichzeitig Habilitation     16.03.1987 bis 09.01.1994 
Beamter/Professor auf Lebenszeit   seit 10.01.1994 
Teilzeitbeschäftigung mit 1/2    01.04.2002 bis 31.03.2004  
 
Ruhestand auf Antrag      mit Ablauf des 31.03.2020 
 
 
2. Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten und des Ruhegehaltsatzes 
 

Nr. Art der Beschäfti-
gung 

vom bis Bruchteil rgf. Jahre Tage 

1 Studium (Höchstan-
rechnung) 

01.04.1973 20.04.1977 1/1 3 0,00 

2 Hauptberufl. Tätigkeit 
bis zu 5 Jahre  § 79 

01.11.1977 30.09.1980 20,080/40 1 169,13 

3 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 

01.10.1980 25.08.1981 1/2  164,50 

4 Promotionszeit 26.08.1981 25.08.1983 1/1 2 0 

5 Hauptberufliche Tä-
tigkeit  § 79 

26.08.1983 30.09.1983 1/2  18 

6 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 

01.10.1983 31.10.1984 1/1 1 31 

7 Hauptberufl. Tätigkeit 
ab 5 Jahre  § 79 

01.11.1984 15.03.1987 1/2 1 67,50 
 

8 Beamter auf Zeit  16.03.1987 09.01.1994 1/1 6 300 

9 Professor auf Le-
benszeit  

10.01.1994 31.03.2002 1/1 8 81 

10 Teilzeit 01.04.2002 31.03.2004 1/2 1 0 

11 Vollzeit 01.04.2004 31.03.2020 1/1 16 1 

 Summe der rgf. Dienstzeiten 39 832,13 

oder 41 102,13 

Summe rgf. Dienstzeiten in Jahren 41,28  

x 1,79375 = Ruhegehaltsatz 74,05% 

Höchstens 71,75% 
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Anhang 
 
3. Berechnung des Versorgungsabschlages 
Die Berechnung eines Versorgungsabschlages unterbleibt, da der Beamte bei Versetzung in den Ruhestand be-
reits die Altersgrenze nach § 35 Abs. 2 NBG erreicht hat (Regelaltersgrenze = 14.04.2019). 
 
 
4. Berechnung der Versorgungsbezüge, hier nach den ab 01.02.2025 geltenden Besoldungstabellen 
     
Grundgehalt Bes. Gr. C 4 Stufe 15  9.534,76 € 
Verheiratetenanteil im Familienzuschlag + 165,72 € 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge zusammen = 9.700,48 € 
Ruhegehalt 71,75 %  6.960,09 € 
 =  
Das Ruhegehalt beträgt (Brutto) - 6.960,09 € 
 
 

 

 

Beispiel 2 zur Berechnung des Ruhegehalts eines Universitätsprofessors (mit ärztlichen Aufgaben) 

 
1. Sachverhalt 
 
Universitätsprofessor, geb. 12.05.1959, verheiratet 
 
Abitur        Mai 1978 
Wehrdienst      03.07.1978 bis 30.09.1979 
Studium       01.10.1979 bis 15.11.1984 
Promotionsstudium      01.12.1984 bis 31.03.1985 
Wiss. Hilfskraft       01.04.1985 bis 31.01.1986 
Promotion am       28.02.1986 
Tätigkeit bei der Fraunhofer-Gesellschaft  01.02.1986 bis 31.03.1986       
Tätigkeit an der Uni      01.04.1986 bis 28.02.1997 
Facharzt am       31.01.1990 
Habilitation am       29.05.1991 
Tätigkeit bei der Fraunhofer-Gesellschaft  01.03.1997 bis 31.10.1997 
Tätigkeit an einem privaten Institut   01.12.1997 bis 30.09.2001 
Beamter/Professor auf Lebenszeit   seit 01.10.2001 
 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit    mit Ablauf des 31.03.2019 
 
 
2. Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten und des Ruhegehaltsatzes 

 
Nr. Art der Beschäfti-

gung 
vom bis Bruchteil rgf. Jahre Tage 

1 Wehrdienst 03.07.1978 30.09.1979 1/1 1 90,00 

2 Studium (Höchstan-
rechnung) 

01.10.1979 15.11.1984 1/1 3 0,00 

3 Promotionszeit 01.03.1985 28.02.1986 1/1 1 0,00 

4 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 bis zu 5 Jahren 

01.03.1986 31.03.1986 1/1 0 31,00 

5 Vorgeschriebene 
hauptberufl. Tätigkeit 
Facharztausbildung 

01.04.1986 29.05.1988 1/1 2 59,00 

6 Habilitationszeit 30.05.1988 29.05.1991 1/1 3 0,00 

7 Hauptberufl. Tätigkeit  
§ 79 bis zu 5 Jahren 

30.05.1991 28.04.1996 1/1 4 334,00 

8 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 ab 5 Jahre 

29.04.1996 28.02.1997 1/2 0 153,00 
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Anhang 
(noch Beispiel 2) 

9 Hauptberufl. Tätigkeit 
ab 5 Jahre 

01.03.1997 31.10.1997 1/2 0 122,50 

10 Hauptberuf. Tätigkeit 
§ 79 ab 5 Jahre 

01.12.1997 30.09.2001 1/2 1 334,50 

11 Beamter 01.10.2001 31.03.2019 1/1 17 182,00 

12 Zurechnungszeit 01.04.2019 31.05.2019 2/3 0 40,67 

 Summe der rgf. Dienstzeiten 32 1346,67 

oder 35 251,67 

Summe rgf. Dienstzeiten in Jahren 35,69  

x 1,79375 = Ruhegehaltsatz 64,01 

Höchstens 71,75% 

 
 
 
3. Berechnung des Versorgungsabschlages 
 

 

Beginn des   

Ruhestandes 

Ende des Monats, in dem das  

64. Lebensjahr zuzüglich 2  

Monaten vollendet wird  

  

Zeitraum  

Jahre 

  

Tage 

01.04.2019  31.07.2023  4 122 

  Dezimaljahre 4,33  

Abschlag pro Jahr 3,6  

Abschlag insgesamt 15,59  

 Jedoch höchstens 10,80  

 
 
 
4. Berechnung der Versorgungsbezüge, hier nach den ab 01.02.2025 geltenden Besoldungstabellen 
  

Grundgehalt Bes. Gr. C 3 Stufe 15  8.310,18 € 
Verheiratetenanteil im Familienzuschlag + 165,72 € 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge zusammen = 8.475,90 € 
   
Ruhegehalt 64,01 % = 5.425,42 € 
Minderung durch Versorgungsabschlag (5.425,42 € x 10,80%)   - 585,95 € 
   
Das Ruhegehalt beträgt (Brutto) = 4.839,47 €  
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Anhang 
Beispiel 3 zur Berechnung des Ruhegehalts eines Professors an einer Fachhochschule 

 
1. Sachverhalt 
 
Professor, geb. 10.01.1957, verheiratet 
Abitur        Juni 1975 
Wehrdienst      01.07.1975 bis 30.09.1976 
Studium       01.04.1977 bis 21.06.1984 
Tätigkeit in der Privatwirtschaft    20.08.1984 bis 30.06.1985 
Tätigkeit an der Uni      01.07.1985 bis 31.08.1990 
Promotion am       22.12.1989 
Tätigkeit in der Privatwirtschaft    01.09.1990 bis 31.01.1994    
Beamter/Professor auf Lebenszeit   seit 01.02.1994 
Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze   mit Ablauf des 31.03.2025 
 
 
2. Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten und des Ruhegehaltsatzes 
 

Nr. Art der Beschäfti-
gung 

vom bis Bruchteil rgf. Jahre Tage 

1 Wehrdienst 01.07.1975 30.09.1976 1/1 1 92 

2 Studium (Höchstan-
rechnung) 

01.04.1977 21.06.1984 1/1 3 0 

3 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 bis zu 5 Jahren 

20.08.1984 30.06.1985 1/1 0 315 

4 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 25 Abs. 1 Nr. 4c 
NHG 

01.07.1985 30.06.1987 1/1 2 0 

5 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 bis zu 5 Jahren 

01.07.1987 22.12.1987 1/1 0 175 

6 Promotionszeit 23.12.1987 22.12.1989 1/1 2 0 

7 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 bis zu 5 Jahren 

23.12.1989 31.08.1990 1/1 0 252 

8 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 25 Abs. 1 Nr. 4c 
NHG 

01.09.1990 31.08.1993 1/1 3 0 

9 Hauptberuf. Tätigkeit 
§ 79 bis zu 5 Jahren 

01.09.1993 31.01.1994 1/1 0 153 

10 Beamter 01.02.1994 31.03.2025 1/1 31 59 

 Summe der rgf. Dienstzeiten 42 1046 

oder 44 316 

Summe rgf. Dienstzeiten in Jahren 44,87  

x 1,79375 = Ruhegehaltsatz 80,49 

Höchstens 71,75% 

 
 
3. Berechnung des Versorgungsabschlages 
Die Berechnung eines Versorgungsabschlages unterbleibt, da der Beamte bei Versetzung in den Ruhestand be-
reits die Altersgrenze nach § 35 Abs. 2 NBG erreicht hat (Regelaltersgrenze = 09.11.2022). 
 
 
4. Berechnung der Versorgungsbezüge, hier nach den ab 01.02.2025 geltenden Besoldungstabellen 
 
Grundgehalt Bes. Gr. W 2  6.914,90 € 
Verheiratetenanteil im Familienzuschlag + 165,72 € 
Leistungsbezüge, soweit ruhegehaltfähig + 610,33 € 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge zusammen = 7.690,95 € 
Ruhegehalt 71,75 % = 5.518,26 € 
   
Das Ruhegehalt beträgt (Brutto) = 5.518,26 € 
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Beispiel 4 zur Berechnung des Ruhegehalts eines Universitätsprofessors mit künstlerischen Aufgaben 
 
1. Sachverhalt 
Universitätsprofessor, geb. 12.01.1967, verheiratet, Ehegattin im öffentlichen Dienst 
 
Abitur         Juni 1985 
Studium       01.10.1985 bis 17.06.1991 
Konzerttätigkeit im Orchester      01.07.1991 bis 18.09.1993  
Konzerttätigkeit als Solist     01.10.1993 bis 31.08.1997 
Lehrkraft an einer Musikakademie     01.09.1997 bis 31.05.1999 
Angestellter Professor      01.06.1999 bis 31.08.2001    
Beamter/Professor auf Lebenszeit    seit 01.09.2001 
Ruhestand wegen Erreichen der besonderen Altersgrenze  mit Ablauf des 31.03.2035 
 
 
2. Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten und des Ruhegehaltsatzes 
 

Nr. Art der Beschäfti-
gung 

vom bis Bruchteil rgf. Jahre Tage 

1 Studium (Höchstan-
rechnung) 

01.10.1985 17.06.1991 1/1 3 0 

2 Besondere Befähi-
gung zu künstleri-
scher Arbeit 

01.07.1991 30.06.1993 1/1 2 0 

3 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 bis zu 5 Jahren 

01.07.1993 18.09.1993 1/1 0 80 

4 Zusätzliche künstleri-
sche Leistungen 

01.10.1993 30.09.1996 1/1 3 0 

5 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 bis zu 5 Jahren 

01.10.1996 31.08.1997 1/1 0 335 

6 Hauptberufl. Tätigkeit 
§ 79 bis zu 5 Jahren 

01.09.1997 31.05.1999 1/1 1 273 

7 Privatrechtliches 
Arbeitsverhältnis im 
öffentlichen Dienst 

01.06.1999 31.08.2001 1/1 2 92 

8 Beamter 01.09.2001 31.03.2035 1/1 33 212 

 Summe der rgf. Dienstzeiten 44 992 

oder 46 262 

Summe rgf. Dienstzeiten in Jahren 46,72  

x 1,79375 = Ruhegehaltsatz 83,80 

Höchstens 71,75% 

 
 
3. Berechnung des Versorgungsabschlages 
Die Berechnung eines Versorgungsabschlages unterbleibt, da der Beamte bei Versetzung in den Ruhestand be-
reits die Altersgrenze nach § 35 Abs. 2 NBG erreicht hat (Regelaltersgrenze = 11.01.2034). 
 
 
4. Berechnung der Versorgungsbezüge, hier nach den ab 01.02.2025 geltenden Besoldungstabellen 
 
Grundgehalt Bes. Gr. W 3  7.503,91 € 
Verheiratetenanteil im Familienzuschlag (halb weil Gattin im ö. D.) + 82,86 € 
Leistungsbezüge, soweit ruhegehaltfähig + 510,33 € 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge zusammen = 8.097,10 € 
Ruhegehalt 71,75 % = 5.809,67 € 
   
Das Ruhegehalt beträgt (Brutto) = 5.809,67 € 
 


